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Mehr Frauen in die Parlamente – nur wie?
Juristinnenbund veröffentlicht Forderungspapier

Im Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrecht sitzen gerade mal 30,9 Prozent weibliche Abgeordnete

im Bundestag. In den Länderparlamenten sieht es teilweise noch schlechter aus. Die Hoffnung, dass

Frauen schon „von allein“ mit jeder Wahl mehr repräsentiert sind, hat sich zerschlagen. Zurecht wird

die Forderung nach einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen lauter – und zwar in nahezu allen

politischen Parteien. Erste Schritte, dies zu erreichen, nennt der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb)

in einem heute veröffentlichten Positionspapier. Der djb fordert darin konkrete – auch gesetzliche –

Maßnahmen zur Förderung von Parität in den Parlamenten.

„Wenn Parteien Frauen deutlich seltener zur Wahl stellen als Männer – auch dann, wenn es geeignete

Bewerberinnen um Mandate gibt –, kann der Staat das auf Dauer nicht hinnehmen. Das ergibt sich

nicht zuletzt aus dem Gleichberechtigungsgebot des Grundgesetzes. Die Wahlchancen von Frauen

müssen gewährleistet und ihre strukturelle Benachteiligung in der deutschen Politik beseitigt werden.

Solange eine Anpassung des Wahlrechts mit dem Ziel der Förderung von Parität aussteht, müssen der

Gesetzgeber und die politischen Parteien das schon heute Mögliche tun. Auch die Parteien sind ver-

fassungsrechtlich der Gleichberechtigung verpflichtet. Die heute präsentierten Vorschläge sind mit

dem entsprechenden politischen Willen ohne weiteres umsetzbar.“, so die Präsidentin des djb Prof.

Dr. Maria Wersig.

Als wichtigen ersten Schritt schlägt der djb vor, im Parteiengesetz festzulegen, dass „Frauen bei der

Aufstellung der Kandidaturen für politische Wahlen geeignet gefördert werden“ müssen. Die Verpflich-

tung aller Parteien zu geeigneten Maßnahmen zur Herstellung von Chancengleichheit wäre damit aus-

drücklich im Parteiengesetz verankert. Sie ist durch Regelungen in den Satzungen der Parteien zu er-

füllen. Außerdem sollen Parteien, deren Wahllisten einen Frauenanteil von 35 Prozent aufwärts ent-

halten, im Rahmen der staatlichen Parteienfinanzierung belohnt werden. Der djb macht sich schließ-

lich dafür stark, eine Frauenquote von 40 Prozent für die Besetzung von parlamentarischen Ausschüs-

sen und Unterausschüssen in den Geschäftsordnungen der Parlamente zu verankern. Damit würden

die Parlamente sich zu Grundsätzen bekennen, die für die Besetzung von Gremien der öffentlichen

Hand und der Privatwirtschaft längst etabliert sind.

Gleichzeitig wendet sich Wersig gegen Stimmen im politischen Prozess, die gesetzliche Maßnahmen

ablehnen und Frauen auffordern, sich mehr in Parteien zu engagieren: „Das Engagement ist nicht das

Problem. Politisch engagierten Frauen kann nicht die Schuld für strukturelle Diskriminierung zugescho-

ben werden. Die Parteien haben in unserer Demokratie eine Verantwortung, nicht nur um Wählerin-

nen zu werben, sondern auch um Kandidatinnen. Gesetzliche Maßnahmen, die dafür sorgen, sind mög-

lich und angesichts der Situation auch nötig.“


